
 

1 
 

 
VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR DIE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER  
 
Die Aufsichtsratsvergütung richtet sich nach der Satzung der Verallia Deutschland AG und dem 
deutschen Aktiengesetz. Die Struktur der Aufsichtsratsvergütung wird ferner regelmäßig auf die 
Einhaltung der Deutschen Corporate-Governance-Empfehlungen und -Vorschriften überprüft. 
 

Grundsätze der Vergütung 
 

 Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Festvergütung ohne 
variable Bestandteile und ohne aktienbasierte Vergütung vor. Damit wird der unabhängigen 
Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats, die nicht auf den kurzfristigen 
Unternehmenserfolg, sondern auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet 
ist, am besten Rechnung getragen. Eine reine Festvergütung ist auch in der Anregung G. 18 
Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehen. 

 
 Die Gesamtvergütung spiegelt in ihrer Höhe die Verantwortung und den Tätigkeitsumfang 

der Aufsichtsratsmitglieder sowie die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens wider. 
Dabei kommt auch der durch die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats geleistete Beitrag 
zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft 
zum Ausdruck. 
 

 Die Vergütung berücksichtigt den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz und damit die 
konkreten Funktionen und Zuständigkeiten im Aufsichtsrat.  

 

Vergütungsstruktur und Bestandteile 
 
Die Vergütung des Aufsichtsrats besteht ausschließlich aus einer festen Vergütung. Der 
Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 14.900 €, die übrigen Aufsichtsratsmitglieder eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 7.700 €. Die Vergütung ist mit Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen. 
 
Die jeweilige Höhe der Vergütung berücksichtigt die konkrete Funktion und die Verantwortung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird insbesondere auch der höhere zeitliche Arbeitsaufwand 
des Aufsichtsratsvorsitzenden und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden angemessen 
berücksichtigt. 
 
Zusätzlich zur jährlichen Festvergütung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder Ersatz ihrer Auslagen 
sowie Ersatz der gegebenenfalls auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuer.  
 
Eine zusätzliche Vergütung für die Mitgliedschaft in Ausschüssen erfolgt nicht.  
 
Bei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner, die bereits eine Vergütung aus einer anderen 
Tätigkeit innerhalb der übergeordneten Verallia Gruppe erhalten, ist die Aufsichtsratstätigkeit bei 
der Gesellschaft in der Regel mit der Vergütung für diese Tätigkeit abgegolten.  

  
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist an die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
gekoppelt. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des 
Geschäftsjahres angehören, erhalten die Vergütung zeitanteilig. 
 
Die Vergütungsregeln gelten gleichermaßen sowohl für die Anteilseignervertreter als auch die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.  
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Verfahren zur Festsetzung und Überprüfung der Vergütung 
 
Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird bei der 
Verallia Deutschland AG durch die Satzung festgelegt.  
 
Die Angemessenheit der Vergütung sowie das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat werden 
von der Verwaltung in regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, überprüft. Bei Bedarf 
werden externe unabhängige Berater zur Überprüfung hinzugezogen. Gegenstand der 
Überprüfung ist dabei insbesondere, ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch 
marktgerecht sind und in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats 
sowie der Lage der Gesellschaft stehen. Maßgeblich ist dabei insbesondere die zeitliche 
Inanspruchnahme der Aufsichtsratsmitglieder, ihre Verantwortung sowie die Entwicklung der 
Aufsichtsratsvergütung bei anderen, vergleichbaren Gesellschaften, Veränderungen des 
Unternehmensumfelds, die wirtschaftliche Gesamtlage und Strategie des Unternehmens sowie 
die Besonderheiten, die sich aufgrund der Einbindung der Gesellschaft in die übergeordnete 
Verallia Gruppe ergeben. Da sich die Tätigkeit der Aufsichtsratsmitglieder grundlegend von der 
Tätigkeit der Arbeitnehmer der Verallia Deutschland AG unterscheidet, sind die Vergütungs- und 
Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ohne 
Bedeutung. 
 
Sofern Vorstand und Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf bei der Vergütung bzw. dem 
Vergütungssystem sehen, werden sie der Hauptversammlung einen entsprechenden 
Beschlussvorschlag zur Änderung der Satzung unterbreiten; anderenfalls wird der 
Hauptversammlung spätestens alle vier Jahre ein Beschlussvorschlag über die Bestätigung der 
Vergütung einschließlich des zugrundeliegenden Vergütungssystems vorgelegt. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in die Ausgestaltung des für 
sie maßgeblichen Vergütungssystems eingebunden sind. Den innewohnenden 
Interessenkonflikten wirkt aber entgegen, dass die Entscheidung über die letztendliche 
Ausgestaltung des Vergütungssystems kraft Gesetzes der Hauptversammlung zugewiesen ist 
und dieser hierzu ein Beschlussvorschlag sowohl des Aufsichtsrats als auch des Vorstands 
unterbreitet wird. 
 

Satzungsregelung 
 
§ 8 der Satzung der Gesellschaft, der dem oben dargestellten Vergütungssystem zugrunde 
liegt, lautet wie folgt: 
 
"Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen und einer ihm 
eventuell für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer nach Ablauf des 
Geschäftsjahres eine feste Vergütung von EURO 7.700,- p.a. Der Vorsitzende und sein 
Stellvertreter erhalten jeweils EURO 14.900,- p.a."  

 


